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Erwagungen:

1.

Die Klagerin und Beschwerdefuhrerin (fortan Beschwerdefuhrerin) machte mit
Eingabe vom 12. Mai 2021 beim Bezirksgericht Uster (fortan Vorinstanz) eine ne-
gative Feststellungsklage im Sinne von Art. 85a SchKG mit folgendem Rechtsbe-
gehren anhangig (act. 6/1 S. 1):

" Es sei festzustellen, dass die in der Betreibung der B. AG Nr. 1 des Betreibungsam-

tes Uster geltend gemachte Forderung in der Hohe von CHF 163'200.— nebst Zins zu 5 %
seit dem 1. Januar 2011 nicht bestehe.

Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zu Lasten der Beklagten."

Mit Verfugung vom 16. Juni 2021 setzte die Vorinstanz der Beschwerdefuhrerin
eine Frist an, um einen Vorschuss von CHF 11'280.- fur die sie allenfalls treffen-
den Gerichtskosten zu leisten (act. 6/3). Dies veranlasste die Beschwerdefiihrerin,
mit Eingabe vom 30. Juni 2021 um Gewahrung der unentgeltlichen Rechtspflege
zu ersuchen (act. 6/5). Die Beklagte und Beschwerdegegnerin (fortan Beschwer-
degegnerin) nahm mit Eingabe vom 2. August 2021 zum Gesuch der Beschwer-
defuhrerin um unentgeltliche Rechtspflege Stellung und beantragte gleichzeitig,
diese sei zu verpflichten, fur die Parteientschadigung eine Sicherheit von

CHF 21'930.— zu leisten (act. 6/10 S. 2). Die Beschwerdeflihrerin nahm mit Ein-
gabe vom 15. September 2021 zur Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 2. Au-
gust 2021 Stellung (act. 6/14). Mit Verfugung vom 9. Juni 2022 wies die Vorin-
stanz das Gesuch der Beschwerdeflhrerin um Gewahrung der unentgeltlichen
Rechtspflege ab und setzte ihr je eine Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses
von CHF 11'280.— sowie zur Leistung einer Sicherheit fur die Parteientschadigung
von CHF 16'100.— an (act. 6/21 = act. 5).

2.

Gegen diesen Entscheid legte die Beschwerdefuhrerin mit Eingabe vom 23. Juni
2022 Beschwerde beim Obergericht des Kantons Zurich ein. Darin stellte sie

sinngemass folgende Antrage (act. 3 S. 1):



1. Die Verfugung des Bezirksgerichts Uster vom 9. Juni 2022 sei aufzuheben und ihr sei
die beantragte unentgeltliche Rechtspflege zu bewilligen.

2. Im Verfahren vor Obergericht sei ihr die unentgeltliche Rechtspflege zu bewilligen.

3 Es sei die Verpflichtung zur Sicherheitsleistung betreffend Gerichtskosten und Partei-
entschadigung in der Héhe von CHF 16'100.— aufzuheben.

4, Es sei der gegnerische Antrag, sie wegen mutwilliger Prozessfiihrung mit einer Ord-
nungsbusse von CHF 1'000.— zu bestrafen, abzuweisen.

Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 6/1-24). Von der Einholung
einer Beschwerdeantwort bzw. einer Vernehmlassung kann abgesehen werden
(Art. 322 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdeschrift ist der Beschwerdegegnerin mit

dem vorliegenden Endentscheid zuzustellen.

1.

1.1. Das vorliegende Rechtsmittel richtet sich gegen einen Zwischenentscheid,
welcher der Beschwerdefuhrerin die unentgeltliche Prozessflihrung verweigert.
Gemass Art. 119 Abs. 3 Satz 1 ZPO entscheidet das Gericht im summarischen
Verfahren Uber solche Gesuche. Wird die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder
teilweise abgelehnt oder entzogen, so kann die betroffene Person diesen Ent-
scheid mit Beschwerde anfechten (Art. 121 in Verbindung mit Art. 319 lit. b Ziff. 1
ZPO). Auch ein Entscheid Uber die Leistung einer Sicherheit ist mit Beschwerde
anfechtbar (Art. 103 in Verbindung mit Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Wird eine pro-
zessleitende Verflugung angefochten, so betragt die Beschwerdefrist zehn Tage
(Art. 321 Abs. 2 ZPO).

1.2. Die Vorinstanz stellte die angefochtene Verfligung vom 9. Juni 2022 der
Beschwerdefuhrerin am 14. Juni 2022 zu (act. 6/22). Die Beschwerdefihrerin ih-
rerseits Ubergab ihr Rechtsmittel am 23. Juni 2022 der Schweizerischen Botschaft
inD.___ |, die sie an das Obergericht weiterleitete (act. 2). Damit wahrte die Be-

schwerdefuhrerin die 10-tagige Beschwerdefrist.

1.3. Mit Beschwerde kann eine unrichtige Rechtsanwendung sowie eine offen-

sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden



(Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist begrindet und mit Antragen versehen bei der
Rechtsmittelinstanz einzureichen. Die Beschwerde soll sich sachbezogen mit der
Begrindung des angefochtenen Entscheids auseinandersetzen und darlegen, in-
wieweit der angefochtene Entscheid unrichtig sei (CHK-Sutter-Somm/Seiler,

Art. 321 ZPO N 13 f.). Neue Antrage, neue Tatsachenbehauptungen und neue
Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Die vorliegende Beschwerde
enthalt Antrage und wurde begrindet (act. 3). Damit entspricht sie den formellen
Voraussetzungen von Art. 321 Abs. 1 ZPO.

2.

2.1. Die Vorinstanz wies das Gesuch der Beschwerdefuhrerin um Gewahrung
der unentgeltlichen Rechtspflege zusammengefasst aus folgenden Griinden ab:
Gemass Art. 117 ZPO habe eine Person, die nicht Uber die erforderlichen Mittel
verfuge und deren Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheine, Anspruch auf
unentgeltliche Rechtspflege. Dabei habe die gesuchstellende Partei Uber ihre ak-
tuellen finanziellen Verhaltnisse lickenlos Auskunft zu geben und diese durch Ur-
kunden zu belegen. Die Vorbringen der Beschwerdefiihrerin und die von ihr ein-
gereichten Belege reichten nicht aus, um dem Gericht ein vollstandiges Bild Uber
ihre finanziellen Verhaltnisse zu vermitteln. Insbesondere habe es die Beschwer-
deflhrerin unterlassen, eine vollstandige Steuererklarung aus dem Jahr 2020 ein-
zureichen. Das beigelegte Steuerformular des Jahres 2020 sei unvollstandig,
aussere sich dieses doch uberhaupt nicht zum Vermogen der Beschwerdefuhre-

rin. Bezuglich des Verkaufs der Liegenschaft in C. (D. [Staat in Euro-

pa]) habe die Beschwerdeflhrerin weder glaubhaft dargelegt noch belegt, wohin
der Verkaufserlds von umgerechnet ungefahr CHF 365'500.— geflossen sei. Wei-
ter kdnne die Beschwerdeflihrerin auch nicht belegen, dass sie ihren Anteil an der
E.  verkauft bzw. aus einem allfalligen Verkauf keinen Gewinn erzielt habe.
Folglich sei die Beschwerdefuhrerin der sie treffenden Obliegenheit, ihre Ein-
kommens- und Vermdgensverhaltnisse umfassend, klar und grindlich offenzule-
gen, nicht nachgekommen. Damit lasse sich ihre Bedurftigkeit nicht beurteilen
(act. 5 E. 2.2).



2.2. Die Beschwerdeflhrerin halt dem entgegen, sie stltze ihr Gesuch um un-
entgeltliche Rechtspflege nicht bloss auf ein Steuerformular, sondern auf eine
vollstandige Steuererklarung. Diese Steuererklarung habe die D._ -ische
Steuerbehdrde abgenommen. Es treffe zu, dass sie darin ihre Wohnung an der
F.  -strasse...inG.____ nicht deklariert habe. Sie habe indessen auf eine
Deklaration verzichten konnen, weil das Betreibungsamt Uster diese Wohnung
verwalte. Entsprechend habe sie denn auch diese Immobilie in die Steuererkla-
rung des Steueramtes Uster aufgenommen. Beim Kauf ihrer friheren Liegen-
schaftin C.__ habe sie keine Zahlung aus eigenen Mitteln vorgenommen.
Entsprechend sei aus dem Verkauf dieser Wohnung auch kein Geld auf ihr Konto
zuruckgeflossen. Der Gewinn sei in der Steuererklarung 2015 separat aufgefuhrt
und belegt worden (m.H.a. act. 15/2, Gewinndeklaration SEK 247'666.— und
Steuerabzug SKE 102'434.— Gewinn ca. CHF 12'000). Die Vorinstanz habe die

Akten nicht sorgfaltig studiert. Weiter sei sie weder an der E. noch an der
E. beteiligt (act. 3 S. 1-4).
3.

3.1. Eine Person hat gemass Art. 117 ZPO Anspruch auf unentgeltliche
Rechtspflege, wenn (a) sie nicht Uber die erforderlichen Mittel verfugt; und (b) ihr
Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Mittellos ist eine Partei, wenn sie
nicht Gber die erforderlichen finanziellen Ressourcen verfligt, um den Prozess zu
finanzieren. Mittellosigkeit liegt demnach vor, wenn die Partei die Kosten eines
Prozesses nicht aufzubringen vermag, ohne jene Mittel anzugreifen, die fur die
Deckung des eigenen notwendigen Lebensunterhalts und desjenigen ihrer Fami-
lie erforderlich sind. Dabei beurteilt sich die prozessuale Bedurftigkeit nach der
gesamten wirtschaftlichen Situation der rechtsuchenden Person im Zeitpunkt der
Einreichung des Gesuchs (BGer, 5A_85/2022 vom 3. Juni 2022, E. 4.3.1; BGE
144 1l 531 E. 4.1; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivil-
prozess, Zurich/St. Gallen 2019, Rz. 153).

3.2. Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst unter anderem die Befreiung von
Vorschuss- und Sicherheitsleistungen (Art. 118 Abs. 1 lit. a ZPO). Die gesuchstel-

lende Person hat ihre Einkommens- und Vermdgensverhaltnisse darzulegen und



sich zur Sache sowie uber ihre Beweismittel zu aussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO).
Dabei trifft die gesuchstellende Person eine umfassende Mitwirkungspflicht: Sie
muss dem Gericht ihre Einkommens- und Vermaogenssituation schlussig darlegen,
damit dieses die Mittellosigkeit Uberprifen kann (BGer, 5D_120/2021 vom

10. November 2021, E. 2.2). An die klare und grindliche Darstellung der finanziel-
len Situation durch die gesuchstellende Person selbst dirfen umso héhere Anfor-
derungen gestellt werden, je komplexer die Verhaltnisse sind (BGer,
5A_210/2022 vom 10. Juni 2022, E. 2.3.2; BGE 125 |1V 161 E. 4a; BGE 120 la
179 E. 3a). Das Gericht muss einer anwaltlich vertretenen oder prozesserfahre-
nen Partei keine Nachfrist ansetzen, um ein unvollstandiges oder unklares Ge-
such zu verbessern. Als prozesserfahren gelten namentlich solche Personen, die
aus fruheren Verfahren wissen, dass sie ihre finanziellen Verhaltnisse umfassend
offenlegen und dokumentieren mussen (BGer, 4A_100/2021 vom 10. Mai 2021,
E. 3.2; BGer, 4A_622/2020 vom 5. Februar 2021, E. 2.4). Kommt eine solche Par-
tei ihrer Mitwirkungsobliegenheit Uberhaupt nicht oder bloss ungenugend nach,
kann das Gericht ihr Gesuch mangels ausreichender Substantiierung oder zufolge
fehlenden Bedurftigkeitsnachweises sogleich abweisen (BGer, 5A_ 210/2022 vom
10. Juni 2022, E. 2.3.2; BGer, 5A_456/2020 vom 7. Oktober 2020, E. 5.1.3; OGer
ZH, LF220006 vom 1. Marz 2022, E. V/2; CHK-Sutter-Somm/Seiler, Art. 119 ZPO
N 6).

3.3. Die Vorinstanz wies das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege im We-
sentlichen mit der Begriundung ab, gestutzt auf die eingereichten Belege konne
sich das Gericht kein vollstandiges Bild von den finanziellen Verhaltnissen ver-
schaffen. So aussere sich weder die Steuererklarung noch das Steuerregister
zum Vermdgen der Beschwerdeflhrerin (act. 5 E. 2.2.2). Es kann offenbleiben, ob
ineiner D.__ -ischen Steuererklarung neben dem Einkommen auch Vermo-
genswerte aufgefuhrt werden mussen. Selbst wenn keine solche Deklarations-
pflicht bestinde, wirde dies der Beschwerdefuhrerin nicht weiterhelfen: Die um
unentgeltliche Prozessfiuhrung ersuchende Partei muss ihre finanzielle Situation
umfassend offenlegen. Dabei hat sie von sich aus alle geeigneten Beweismittel
dem Gericht vorzulegen. Erlaubt eine (auslandische) Steuererklarung keine oder

bloss unzureichende Ruckschlusse auf das Vermdogen, sind andere aussagekraf-



tigere Unterlagen, wie aktuelle Kontoausztige, Kaufvertrage, Versicherungspoli-
cen etc., einzureichen. Dies drangt sich vor allem dann auf, wenn zwischen der
Steuereinschatzung und dem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege mehrere
Monate liegen. So sind bekanntlich Kontoguthaben, Wertschriftenportfolios oder
Edelmetallbestande, taglichen Schwankungen unterworfen. Bezuglich ihrer Ver-
mogenswerte hat die Beschwerdefuhrerin keine aussagekraftigen Belege einge-
reicht. Es ist deshalb nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz zum Schluss ge-
langte, die Beschwerdeflhrerin sei ihrer Obliegenheit zur umfassenden Offenle-

gung ihrer Vermogensverhaltnisse nicht nachgekommen.

3.4. Erganzend zu den Erwagungen der Vorinstanz ist festzuhalten, dass die
Beschwerdefuhrerin bei der D._ ischen ... Privatbank ein Konto hat, dessen
Kontostand unklar ist. Die von der Beschwerdeflihrerin eingereichten Auszige
dokumentieren bloss einzelne Kontobewegungen, ohne indessen den Saldo die-
ses Kontos festzuhalten (act. 6/7/17+21). Die Beschwerdefuhrerin ist mit den Vo-
raussetzungen der unentgeltlichen Prozessfuhrung vertraut, hat sie doch in den
vergangenen Jahren zahlreiche solche Gesuche gestellt (z.B. act. 6/11/1-36;
act. 6/11/39—-41; act. 6/11/44; act. 6/11/58 f.; act. 6/11/68; act. 6/11/70;

act. 6/11/73-76; act. 6/11/84-86; act. 6/11/88; act. 6/11/90-99; act 6/11/101;

act. 6/11/102 f.). Folglich weiss sie, dass das Gericht die Bedurftigkeit einer Partei
nur beurteilen kann, wenn sie umfassenden Einblick in ihre finanzielle Situation

gewahrt. Dazu gehoéren auch — hier fehlende — aussagekraftige Kontoauszuge.

3.5. Selbst wenn die Beschwerdefuhrerin Uber kein oder bloss ein geringfugi-
ges Guthaben bei der ... Privatbank verfugen sollte, ware sie dennoch nicht als
mittellos zu betrachten: Sie und ihr Ehemann sind Eigentimer einerin G,
gelegenen Stockwerkeigentumswohnung, die einen Steuerwert von mindestens
CHF 436'000.— aufweist (act. 6/7/20). Die Beschwerdefuhrerin dussert sich nicht
in substantiierter Form zur Frage, weshalb dieser Vermogenswert unberucksich-
tigt bleiben soll. Die pauschale Behauptung, das Betreibungsamt Uster habe die
Verwaltung dieser Liegenschaft Gbernommen (act. 6/5 S. 9), genugt nicht. Viel-

mehr waren konkrete Angaben unter Beilage von Belegen notwendig gewesen.



Unbeachtlich ist in diesem Zusammenhang ein Gebuhrenerlassentscheid des

Kantons Thurgau, stammt doch dieser aus dem Jahr 2019 (act. 6/7/16).

4.

4.1. Zur Sicherheitsleistung flhrte die Vorinstanz Folgendes aus: Aufgrund der
unbestrittenen und nachweisbar offenen Prozesskosten liege der Kautionsgrund
von Art. 99 Abs. 1 lit. ¢ ZPO vor. Damit erubrige es sich zu prufen, ob auch die
weiteren Kautionsgrunde erfullt seien. Das Gesuch der Beschwerdegegnerin auf
Leistung einer Sicherheit fir die Parteientschadigung sei gutzuheissen. Nach
Art. 99 Abs. 1 ZPO habe die Sicherheit die mutmassliche Parteientschadigung
abzudecken. Vorliegend betrage der Streitwert CHF 163'200.—, was zu einer or-
dentlichen Anwaltsgeblhr von CHF 14'620.— fuhre. Dieser Betrag sei wegen des
Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege, das zu einem Schriftenwechsel gefihrt
habe, um 10 % auf CHF 16'100.— zu erhohen (act. 5 E. 4.2 1.).

4.2. Die Beschwerdeflhrerin halt dem entgegen, sie klage im vorinstanzlichen
Hauptverfahren eine Forderung aus der Miete von Wohn- und Geschaftsraumen
ein. Da hier das vereinfachte Verfahren gelte, miusse sie gemass Art. 99 Abs. 3
lit. a in Verbindung mit Art. 243 Abs. 2 lit. ¢ ZPO die Parteientschadigung nicht si-
cherstellen (act. 3 S. 4).

5.

5.1. Die klagende Partei hat auf Antrag der beklagten Partei fur deren Partei-
entschadigung Sicherheit zu leisten, wenn sie (a) keinen Wohnsitz oder Sitz in der
Schweiz hat; (b) zahlungsunfahig erscheint, namentlich wenn gegen sie der Kon-
kurs erdffnet oder ein Nachlassverfahren im Gang ist oder Verlustscheine beste-
hen; (c) Prozesskosten aus friheren Verfahren schuldet; oder (d) wenn andere
Grunde fur eine erhebliche Gefahrdung der Parteientschadigung bestehen

(Art. 99 Abs. 1 ZPO). Dabei ist unter anderem im vereinfachten Verfahren mit
Ausnahme der vermogensrechtlichen Streitigkeiten keine Sicherheit zu leisten
(Art. 99 Abs. 3 lit. a in Verbindung mit Art. 243 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdeflih-
rerin ersucht um Feststellung, dass die von der Beschwerdegegnerin betriebene



Forderung in der Hohe von CHF 163'200.— nicht bestehe. lhre Klage ist aufgrund

des Streitwertes nicht im vereinfachten, sondern im ordentlichen Verfahren zu be-
handeln. DarUber hinaus verfolgt sie vermodgensrechtliche Ziele, weshalb sie sich

nicht auf den Befreiungstatbestand von Art. 99 Abs. 3 lit. a ZPO berufen kdnnte.

5.2. Aufgrund ihres auslandischen Wohnsitzes und der ausstehenden Gerichts-
kosten (Art. 99 Abs. 1 lit. a und ¢ ZPO) muss die Beschwerdefuhrerin einen Kos-
tenvorschuss leisten bzw. die Parteientschadigung der Gegenseite sicherstellen.

Auch in diesem Punkt ist der vorinstanzliche Entscheid zu bestatigen.

6.

Die Beschwerdefuhrerin flhrt schliesslich aus, die Vorinstanz durfe ihr keine Ord-
nungsbusse wegen mutwilliger Prozessfuhrung auferlegen (act. 3 S. 6 f.). Die an-
gefochtene Verflgung verhangt gegenltber der Beschwerdeflhrerin keine solche
Busse. Vielmehr behalt sich die Vorinstanz darin bloss vor, zu einem spateren
Zeitpunkt Uber eine solche Sanktion zu befinden. Damit liegt zur Zeit keine an-
fechtbare Anordnung der Vorinstanz vor. Auf das Rechtsmittel ist daher in diesem
Punkt nicht einzutreten. Das Obergericht kann einem erstinstanzlichen Gericht
nicht prophylaktisch verbieten, Bussen auszusprechen. Sofern die Vorinstanz dies
dereinst tun sollte, konnte die Beschwerdefuhrerin diese Anordnung mit Be-
schwerde selbststandig anfechten (Art. 128 Abs. 4 ZPO).

Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten

ist.

7.

Die Beschwerdeflhrerin beantragt auch fir das Beschwerdeverfahren die unent-
geltliche Rechtspflege (act. 2 S. 1). Wie oben dargelegt, hat die Beschwerdeflh-
rerin ihre Vermogensverhaltnisse nicht vollstandig offengelegt. Kommt eine pro-
zesserfahrene Partei ihrer Mitwirkungsobliegenheit nicht nach, ist ihr Begehren
von vornherein als aussichtslos zu betrachten. Ihr Gesuch um unentgeltliche

Rechtspflege flir das vorliegende Rechtsmittelverfahren ist daher abzuweisen.
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8.

Im Verfahren um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege sind gemass

Art. 119 Abs. 6 ZPO keine Gerichtskosten zu erheben. Nach der bundesgerichtli-
chen Rechtsprechung ist diese Bestimmung indessen bloss auf das erstinstanzli-
che, nicht aber auf das kantonale Beschwerdeverfahren anwendbar (BGE 137 Il
470 E. 6.5). FUr das Beschwerdeverfahren sind daher gemass § 12 Abs. 1 in Ver-
bindung mit § 8 Abs. 1 und § 5 GebV OG Kosten in der Hohe von CHF 800.— zu
erheben. Die Kosten sind ausgangsgemass der Beschwerdeflihrerin aufzuerlegen
(Art. 106 Abs. 1 ZPO). Der Beschwerdegegnerin ist durch das vorliegende Ver-
fahren kein Aufwand entstanden, weshalb ihr keine Parteientschadigung zuzu-

sprechen ist.

Es wird beschlossen:

1.  Das Gesuch der Beschwerdefuhrerin um Bewilligung der unentgeltlichen

Rechtspflege flr das Beschwerdeverfahren wird abgewiesen.

2.  Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittel mit nachfolgendem Erkenntnis.

Es wird erkannt:

1.  Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2. Die zweitinstanzliche Entscheidgebuhr wird auf CHF 800.— festgesetzt und
der Beschwerdefuhrerin auferlegt.

3. Es werden keine Parteientschadigungen zugesprochen.

4.  Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beschwerdegegnerin unter
Beilage eines Doppels der Beschwerdeschrift (act. 3), sowie an das Be-

zirksgericht Uster, je gegen Empfangsschein.

Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmit-

telfrist an die Vorinstanz zuruck.



-11 -

5. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist
innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesge-
richt, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulassigkeit und Form einer solchen
Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiare Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
des Bundesgesetzes uUber das Bundesgericht (BGG).

Dies ist ein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG.
Es handelt sich um eine nicht vermdgensrechtliche Angelegenheit.

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung.

Obergericht des Kantons Zrich
. Zivilkammer

Der Gerichtsschreiber:

Dr. M. Tanner

versandt am:
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	3.2. Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst unter anderem die Befreiung von Vorschuss- und Sicherheitsleistungen (Art. 118 Abs. 1 lit. a ZPO). Die gesuchstellende Person hat ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sow...
	3.3. Die Vorinstanz wies das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege im Wesentlichen mit der Begründung ab, gestützt auf die eingereichten Belege könne sich das Gericht kein vollständiges Bild von den finanziellen Verhältnissen verschaffen. So äussere s...
	3.4. Ergänzend zu den Erwägungen der Vorinstanz ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin bei der D._____ ischen … Privatbank ein Konto hat, dessen Kontostand unklar ist. Die von der Beschwerdeführerin eingereichten Auszüge dokumentieren bloss ein...
	3.5. Selbst wenn die Beschwerdeführerin über kein oder bloss ein geringfügiges Guthaben bei der … Privatbank verfügen sollte, wäre sie dennoch nicht als mittellos zu betrachten: Sie und ihr Ehemann sind Eigentümer einer in G._____ gelegenen Stockwerke...

	4.
	4.1. Zur Sicherheitsleistung führte die Vorinstanz Folgendes aus: Aufgrund der unbestrittenen und nachweisbar offenen Prozesskosten liege der Kautionsgrund von Art. 99 Abs. 1 lit. c ZPO vor. Damit erübrige es sich zu prüfen, ob auch die weiteren Kauti...
	4.2. Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, sie klage im vorinstanzlichen Hauptverfahren eine Forderung aus der Miete von Wohn- und Geschäftsräumen ein. Da hier das vereinfachte Verfahren gelte, müsse sie gemäss Art. 99 Abs. 3 lit. a in Verbindung ...

	5.
	5.1. Die klagende Partei hat auf Antrag der beklagten Partei für deren Parteientschädigung Sicherheit zu leisten, wenn sie (a) keinen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz hat; (b) zahlungsunfähig erscheint, namentlich wenn gegen sie der Konkurs eröffnet ...
	5.2. Aufgrund ihres ausländischen Wohnsitzes und der ausstehenden Gerichtskosten (Art. 99 Abs. 1 lit. a und c ZPO) muss die Beschwerdeführerin einen Kostenvorschuss leisten bzw. die Parteientschädigung der Gegenseite sicherstellen. Auch in diesem Punk...

	6.
	Die Beschwerdeführerin führt schliesslich aus, die Vorinstanz dürfe ihr keine Ordnungsbusse wegen mutwilliger Prozessführung auferlegen (act. 3 S. 6 f.). Die angefochtene Verfügung verhängt gegenüber der Beschwerdeführerin keine solche Busse. Vielmehr...
	Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

	7.
	Die Beschwerdeführerin beantragt auch für das Beschwerdeverfahren die unentgeltliche Rechtspflege (act. 2 S. 1). Wie oben dargelegt, hat die Beschwerdeführerin ihre Vermögensverhältnisse nicht vollständig offengelegt. Kommt eine prozesserfahrene Parte...

	8.
	Im Verfahren um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege sind gemäss Art. 119 Abs. 6 ZPO keine Gerichtskosten zu erheben. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist diese Bestimmung indessen bloss auf das erstinstanzliche, nicht aber auf das ...

	Es wird beschlossen:
	1. Das Gesuch der Beschwerdeführerin um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren wird abgewiesen.
	2. Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittel mit nachfolgendem Erkenntnis.
	Es wird erkannt:
	1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.
	2. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf CHF 800.– festgesetzt und der Beschwerdeführerin auferlegt.
	3. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
	4. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beschwerdegegnerin unter Beilage eines Doppels der Beschwerdeschrift (act. 3), sowie an das Bezirksgericht Uster, je gegen Empfangsschein.
	5. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (...

